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§ 2 HbG Begriffsbestimmungen
 HbG - Hausbesorgergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 2.

Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind:

1. 1.Hausbesorger Personen, die sowohl die Reinhaltung als auch die Wartung und Beaufsichtigung eines Hauses im

Auftrag des Hauseigentümers gegen Entgelt zu verrichten haben,

2. 2.Hausbewohner Personen, die im Hause wohnen oder zu wohnen berechtigt sind; als Hausbewohner gelten

auch Personen, die eine Wohnung oder andere Räumlichkeiten des Hauses, wie Geschäftslokale, Büroräume,

Werkstätten, Magazine und Garagen, zur Ausübung ihres Berufes oder zu sonstigen Zwecken ständig benützen

oder ständig zu benützen berechtigt sind.
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